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20023
Übernahme der Ehrenpatenschaft 

durch den Herrn Bundespräsidenten
Bek. d. Ministerpräsidentin v. 1. 1. 2012

Der Bundespräsident übernimmt auf Wunsch die Ehren-
patenschaft, wenn zur Zeit der Antragstellung ein-
schließlich des Patenkindes mindestens sieben lebende 
Kinder vorhanden sind, die von denselben Eltern, dersel-
ben Mutter oder demselben Vater abstammen. Bei Mehr-
lingsgeburten wird die Ehrenpatenschaft für alle Kinder 
übernommen, die gemeinsam mit dem siebenten Kind 
zur Welt gekommen sind. Adoptivkinder sind den leibli-
chen Kindern gleichgestellt.

Das Patenkind muss Deutsche(r) im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes sein.

Die Ehrenpatenschaft kann in einer Familie nur einmal 
übernommen werden.

Sofern der Antrag auf Übernahme der Ehrenpatenschaft 
beim siebenten Kind unterblieben ist, kann die Ehrenpa-
tenschaft auch bei einem später geborenen Kind über-
nommen werden (Begründung erforderlich).

Der Antrag muss innerhalb eines Jahres nach der Geburt 
des Kindes gestellt werden, es sei denn, den Antragsbe-
rechtigten ist die Möglichkeit, eine Ehrenpatenschaft zu 
beantragen, nicht bekannt gewesen (Begründung erfor-
derlich). Diese Möglichkeit besteht längstens bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes.

Verpfl ichtungen für den Ehrenpaten können aus der Pa-
tenschaft nicht hergeleitet werden.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gewährt 
der Ehrenpate ein Geldgeschenk.

Die Kommunalbehörden werden gebeten, sich ihrerseits 
der Familie anzunehmen.

Anträge, die diesen Grundsätzen widersprechen, sind 
von den Kommunalbehörden zurückzuweisen.

Anträge sind mit dem seit dem 1. 1. 2012 gültigen Formu-
lar (Anlage) zu stellen.

Meinen RdErl. vom 1. 7. 2004 (MBl. NRW. 2004 S. 830) 
hebe ich auf.
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Antrag auf Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten 

Grundsätze 
 Der Bundespräsident übernimmt auf Wunsch die Ehrenpatenschaft, wenn zur Zeit der Antragstellung einschließlich des 
Patenkindes mindestens sieben lebende Kinder vorhanden sind, die von denselben Eltern, derselben Mutter oder 
demselben Vater abstammen. Bei Mehrlingsgeburten wird die Ehrenpatenschaft für alle Kinder übernommen, die 
gemeinsam mit dem siebenten Kind zur Welt gekommen sind. Adoptivkinder sind den leiblichen Kindern gleichgestellt. 
 Das Patenkind muss Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sein.
 Die Ehrenpatenschaft kann in einer Familie nur einmal übernommen werden.
 Sofern der Antrag auf Übernahme der Ehrenpatenschaft beim siebenten Kind unterblieben ist, kann die Ehrenpatenschaft 
auch bei einem später geborenen Kind übernommen werden.
 Der Antrag muss innerhalb eines Jahres nach der Geburt des Kindes gestellt werden, es sei denn, den Antragsbe-
rechtigten ist die Möglichkeit, eine Ehrenpatenschaft zu beantragen, nicht bekannt gewesen (Begründung erforderlich). 
Diese Möglichkeit besteht längstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes.
Verpflichtungen für den Ehrenpaten können aus der Patenschaft nicht hergeleitet werden.
 Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gewährt der Ehrenpate ein Geldgeschenk.
 Die Kommunalbehörden werden gebeten, sich ihrerseits der Familie anzunehmen.
 Anträge, die diesen Grundsätzen widersprechen, sind von den Kommunalbehörden zurückzuweisen.

Mutter Vater
Familienname Familienname

Geburtsname Geburtsname 

Vorname Vorname 

Patenkind 
Vor- und Familienname des Patenkindes in der Reihenfolge und Schreibweise der Geburtsurkunde 

Geburtsdatum des Patenkindes Geschlecht 
weiblich männlich

Das wievielte lebende Kind des Vaters oder der Mutter ist das Patenkind? Staatsangehörigkeit des Patenkindes 

Es ist eine Mehrlingsgeburt 
nein ja: wieviele Kinder wurden mit dem Patenkind geboren?

(Anzahl) Vorname Geschlecht Das wievielte Kind (insgesamt) ist es? 

weiblich männlich

weiblich männlich

weiblich männlich

Anschrift 
Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Wohnort 

Bundesland (z. B. Bayern, Berlin, Sachsen) 

Mit der Weitergabe der persönlichen Daten an die Fraktionen/Gruppen im Deutschen Bundestag zur Unterrichtung der 
Wahlkreisabgeordneten sind wir/bin ich 

einverstanden. nicht einverstanden.

Ort, Datum 

Unterschrift der Mutter Unterschrift des Vaters 
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Diese Seite füllt die zuständige Kommunalverwaltung aus 
Wenn von den antragstellenden Personen gewünscht:
Angaben über die Verhältnisse, in denen die Familie lebt 

Bestätigung der Kommunalverwaltung 
Die Voraussetzungen für die Ehrenpatenschaft sind erfüllt.  
Die Angaben auf Seite 1 des Antrags sind richtig. 
Ort, Datum 

Anschrift der Verwaltung 

Ansprechpartner für Rückfragen (Name, Telefon mit Vorwahl) 

Konto der Verwaltung, auf das das Geldgeschenk überwiesen werden soll 
Kontoinhaber 

Kontonummer Bankleitzahl

Name des Geldinstituts 

Unterschrift und Stempel 

Antrag bitte auf dem Postweg an das Bundesverwaltungsamt, Referat II B 4, 50728 Köln 
oder  per Fax an 022899358-2893 oder per e-mail an Ehrungsaufgaben@bva.bund.de

Telefon 022899358-4012 

– MBl. NRW. 2012 S. 44
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203014
Personalentwicklungskonzept für Polizeivollzugs-

beamtinnen und -beamte des höheren Dienstes
RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales

– 403 -59.03.04 –
v. 16. 12. 2011

Das „Eckpunktepapier Personalentwicklung PVB hD – 
Grundsätze für die Besetzung von Führungsfunktionen 
in den Besoldungsgruppen A 15 und A 16“ (Anlage) bil-
det für die Beamtinnen und Beamten des höheren Poli-
zeivollzugsdienstes im Bereich der Polizei transparent 
einen idealtypischen Karriereverlauf ab, an dessen Ende 
das Erreichen einer herausgehobenen Führungsfunktion 
in der Besoldungsgruppe A 15 oder A 16 stehen kann. 

Nach dem vorliegenden Eckpunktepapier ist das Errei-
chen herausgehobener Führungspositionen in den Besol-
dungsgruppen A 15 und A 16 grundsätzlich von drei Vo-
raussetzungen abhängig: 

 –  einer überdurchschnittlichen Beurteilung,

 –  nachgewiesener Verwendungsbreite in näher be-
schriebenen Bereichen,

 –  dem Absolvieren einschlägiger verhaltensorien-
tierter Fortbildungen.

Hinsichtlich der erwarteten Verwendungsbreite beschreibt 
das Eckpunktepapier verschiedene Stationen, die eine Be-
werberin/ein Bewerber auf dem Weg zu einer Funktion der 
Besoldungsstufen A 15 und A 16 durchlaufen haben sollte. 

Herausgehobene Funktionen alter Art vor der derzeit 
gültigen Funktionszuordnung sind in Relation zu den im 
Eckpunktepapier genannten und erwarteten Verwen-
dungen als gleichwertig zu bewerten. Dies gilt ebenfalls 
für Behördenorganisationen vor dem Inkrafttreten der 
beiden Polizeiorganisationsgesetze I und II.

Für den Nachweis von verhaltensorientierter Fortbildung 
ist über die Nutzung des polizeiinternen Angebots hinaus 
im Rahmen der verfügbaren freien Kapazitäten zusätzlich 
die Inanspruchnahme von vergleichbaren Fortbildungs-
maßnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen in 
Herne ausdrücklich gewollt. Da die bestehenden Kapazi-
täten dem durch diesen Erlass ausgelösten Bedarf zumin-
dest in der Übergangsphase nicht entsprechen dürften, 
werden zusätzliche Angebote durch das Landesamt für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten 
der Polizei Nordrhein-Westfalen (LAFP) und die Fortbil-
dungsakademie vorbereitet und erstellt. 

Mit Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes, die 
ggf. ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 vor ihrer Zur-
ruhesetzung nicht erreichen werden, sind auf Wunsch 
vor Ort und durch das LAFP individuelle Verwendungs-
gespräche zu führen.

Anlage

Eckpunktepapier Personalentwicklung PVB hD –
Grundsätze für die Besetzung von Führungspositionen 

in den Besoldungsgruppen A 15 und A 16

Führungskräfte nehmen auch in der Polizei des Landes 
Nordrhein-Westfalen maßgeblichen Einfl uss auf die Aus-
richtung und Gestaltung der von ihnen geleiteten Berei-
che. Bei der Verfolgung polizeifachlicher Ziele haben sie 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützend und 
kooperativ zu führen, ihnen Verantwortung zu übertra-
gen, sie weiter zu entwickeln und kontinuierlich zu mo-
tivieren. Gleichzeitig wird insbesondere von Führungs-
kräften, die ein Amt der Besoldungsgruppen A 15 und A 
16 anstreben, ein hohes Maß an Eigenverantwortung er-
wartet. Führungskräften kommt damit eine Schlüsselpo-
sition bei der erfolgreichen Wahrnehmung der Aufgaben 
der Polizei in Nordrhein-Westfalen zu. 

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für die Besetzung 
der Spitzenämter im Polizeivollzugsdienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen in den Besoldungsgruppen A 15 
und A 16. 

Führungskräfte der Polizei in den Besoldungsgruppen A 
14 und A 15, die sich für freie Funktionen der Besol-

dungsgruppe A 15 interessieren, haben an einem leis-
tungsorientierten Auswahlverfahren im Sinne der Bes-
tenauslese teilzunehmen, dem eine  Ausschreibung der 
jeweiligen Funktion vorausgeht. Entsprechendes gilt für 
Führungskräfte in den Besoldungsgruppen A 15 und A 
16, die ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 anstreben. 
Die Möglichkeit einer Besetzung freier Funktionen durch 
besoldungsgleiche Ver- oder Umsetzung aus dienstlichen 
Gründen ohne Ausschreibung bleibt hiervon unberührt.

Da Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung 
– auch des Polizeivollzugsdienstes – noch unterrepräsen-
tiert sind, ist bei der Besetzung von Führungsfunktionen 
besonderes Augenmerk auf die einschlägigen Bestim-
mungen zur Gewährleistung der Aufstiegschancen qua-
lifi zierter Frauen zu richten. 

Das Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird 
zu Gunsten von Frauen und Männern berücksichtigt.

Auf die gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbu-
ches IX und die Richtlinien zur Durchführung der Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen im  nord-
rhein-westfälischen Landesdienst  wird hingewiesen.

Von künftigen Führungskräften in der Polizei in den Be-
soldungsgruppen A 15 und    A 16 wird erwartet, dass sie

–  i. d. R. in der Gesamtnote aktuell überdurchschnitt-
lich beurteilt sind und

–  durch Tätigkeitswechsel Verwendungsbreite – insbe-
sondere auch in einer Leitungsfunktion – erlangt ha-
ben und

–  die Teilnahme an verhaltensorientierten Fortbil-
dungsmaßnahmen nachweisen können.

1. Überdurchschnittliche Beurteilung

Eine überdurchschnittliche Beurteilung setzt als Ergeb-
nis mindestens 4 Punkte in der Gesamtnote voraus. 
Durch diese Regelung soll nicht ausgeschlossen werden, 
dass auch Bewerberinnen und Bewerber mit 3 Punkten 
berücksichtigt werden können. 

2. a)  Erwartungen im Sinne von Verwendungsbreite an 
Bewerberinnen und Bewerber für ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 15 

Die Verwendungsbreite ist durch Tätigkeiten in mindes-
tens zwei unterschiedlichen Aufgabenbereichen (Gefah-
renabwehr und Einsatz, Kriminalität, Verkehr, Verwal-
tung/Zentrale Aufgaben, Leitungsstab) und bei verschie-
denen Behörden nachzuweisen. Hauptamtliche Verwen-
dungen in der Lehre bei der Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung oder bei der Deutschen Hochschule der 
Polizei (Einrichtungen) oder beim Landesamt für Aus-
bildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der 
Polizei Nordrhein-Westfalen stellen einen weiteren 
wichtigen Aufgabenbereich dar. 

Soweit nicht anderweitige Zeitvorgaben (wie z. B. die 
dreijährige Mindestverweildauer in der Erstverwendung 
des höheren Dienstes) einzuhalten sind, sollten die je-
weiligen Tätigkeiten in der Regel drei, jedoch mindestens 
zwei Jahre umfasst haben. Eine Teilzeitbeschäftigung 
wird analog § 8 a Abs. 1 Satz 2 LVOPol angerechnet. 

Vor einer Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe 
A 15 wird grundsätzlich die Absolvierung von mindes-
tens zwei – nach Möglichkeit von drei – der nachfolgend 
aufgeführten Verwendungen im höheren Dienst in min-
destens zwei Behörden (zu Einrichtungen vgl. oben) aus 
den beiden nachfolgend aufgeführten Blöcken erwartet: 

•  Leitungsfunktion in der Linie (insbesondere als Di-
rektionsleiter/in Gefahrenabwehr und Einsatz, 
Kriminalität oder Verkehr,  Leiter/in einer Polizei-
inspektion, Kriminalinspektion, Verkehrsinspek-
tion oder Staatsschutz) 

o d e r

•  Stabsfunktion (insbesondere als Leiter/in der Füh-
rungsstelle Gefahrenabwehr und Einsatz, der Füh-
rungsstelle Polizeiinspektion, der Führungsstelle 
Kriminalität, der Führungsstelle Verkehr, des Lei-
tungsstabes)
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u n d

•  Referent/in im Ministerium für Inneres und Kom-
munales oder als Dezernats-/Teildezernatsleiter/in 
oder Dezernent/in in einer Landesoberbehörde

o d e r

•  mindestens einjährige hauptamtliche Mitwirkung 
an oder Leitung von einer vom Ministerium für In-
neres und Kommunales eingesetzten behördlichen 
Arbeits- oder Projektgruppe 

o d e r

•  hauptamtliche/r Dozent/in in der Aus- und Fort-
bildung an der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung oder an der Deutschen Hochschule der Po-
lizei oder Lehrende/r in der Fortbildung beim Lan-
desamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso-
nalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfa-
len

o d e r

•  in der Summe mindestens einjährige Auslandsver-
wendung (z. B. in Führungs- /Stabsfunktion, in be-
ratender Tätigkeit oder als Projektleiter/in)

o d e r

•  Führungsfunktion bei der Bereitschaftspolizei, bei 
den Spezialeinheiten oder im Bereich der Zentra-
len Aufgaben 

2. b)  Erwartungen im Sinne von Verwendungsbreite an 
Bewerberinnen und Bewerber für ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 16 

Für die Übertragung einer Funktion der Besoldungs-
gruppe A 16 wird erwartet:

•  eine vorherige Verwendung in mindestens 2 Funk-
tionen der Besoldungsgruppe A 15 gemäß der 
Funktionszuordnung für den höheren Dienst

u n d

•  in der Regel eine dreijährige, mindestens jedoch 
zweijährige Tätigkeit in einer Funktion des höhe-
ren Dienstes als Referent/in im Ministerium für In-
neres und Kommunales oder als Dezernats-/Teilde-
zernatsleiter/in oder Dezernent/in bei einer Lan-
desoberbehörde

o d e r

•  mindestens einjährige hauptamtliche Mitwirkung 
an oder Leitung von einer vom Ministerium für In-
neres und Kommunales eingesetzten überbehördli-
chen Arbeits- oder Projektgruppe

3.  Erwartungen an Bewerberinnen und Bewerber für 
ein Amt der Besoldungsgruppen A 15 und A 16 im 
Hinblick auf verhaltensbezogene Fortbildung

Die Anforderungen an Führungskräfte bemessen sich 
nach den für die jeweilige Position erforderlichen Fach-
kenntnissen und nach den gebotenen verhaltensorien-
tierten Schlüsselqualifi kationen in den Bereichen Perso-
nalführung, Wertevermittlung, Verantwortungsbereit-
schaft, Kooperation und Kommunikation, Verände-
rungskompetenz und strategisches Denken und Handeln. 

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird daher er-
wartet, dass sie an den Fortbildungen zur Stärkung der 
Fachkompetenz, bezogen auf die jeweils ausgeübte 
Funktion, sowie insbesondere an Fortbildungen zur 
Stärkung der Führungskompetenz teilgenommen haben. 

4. Inkrafttreten und Übergangsregelung

Die vorliegenden Grundsätze zur Besetzung von Füh-
rungspositionen der Besoldungsgruppen A 15 und A 16 
werden für den Bereich der Polizei Nordrhein-Westfalen 
zum 1. 1. 2012 eingeführt.

Von den erwarteten Verwendungen können in begründe-
ten Einzelfällen Ausnahmen zugelassen werden. Feh-
lende Fortbildungen sind möglichst während der min-
destens dreijährigen Einführungsphase nachzuholen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die vor dem 1. 1. 1962 ge-
boren sind, werden  nach diesem Eckpunktepapier nicht 
wegen unzureichender Verwendungsbreite bzw. wegen 
fehlender verhaltensbezogener Fortbildung von leis-
tungsorientierten Auswahlverfahren im Sinne der Bes-
tenauslese ausgeschlossen.

Die Grundsätze zur Besetzung von Führungspositionen 
der Besoldungsgruppen A 15 und A 16 werden alle 3 
Jahre erstmalig zum 31. 12. 2014 evaluiert.

– MBl. NRW. 2012 S. 47

2052
Aufhebung des Runderlasses „Neuorganisation 

der Autobahnpolizei NRW“
RdErl. d. Ministerium für Inneres und Kommunales 

v. 11. 1. 2012

Der RdErl. des Innenministeriums v. 29. 10. 1997 – IV A 1 
– 0242 (MBl. NRW. S. 1371/SMBl. NRW. 2052) wird auf-
gehoben.

– MBl. NRW. 2012 S. 48

2370
Wohnraumförderungsbestimmungen

(WFB)
RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie,
Bauen, Wohnen und Verkehr – VIII.2-2010-2/12 –

v. 19. 1. 2012

Der RdErl. des Ministeriums für Bauen und Verkehr 
v. 26. 1. 2006 (MBl. NRW. S. 116), zuletzt geändert durch 
RdErl. v. 22. 7. 2011 (MBl. NRW. S. 317), wird wie folgt 
geändert:

1

In Nummer 1.1 Satz 1 werden nach der Angabe „(GV. 
NRW. S. 772)“ die Wörter „in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

2

Nummer 2.1.1 wird wie folgt geändert:

a)    In Satz 5 Buchstabe a wird nach dem Wort „Wohnun-
gen“ das Komma durch die Wörter „und/oder“ er-
setzt.

b)   In Satz 5 Buchstabe b wird nach dem Wort „Quar-
tiers“ das Komma durch die Wörter „und/oder“ er-
setzt.

3

Nummer 2.4.1 wird wie folgt geändert:

a)  In der Tabelle wird die Angabe „5,10“ durch die An-
gabe „5,25“ und die Angabe „6,20“ durch die Angabe 
„6,35“ ersetzt. 

b)  Im letzten Satz werden die Wörter „für besondere 
Wohnformen“ gestrichen und nach dem Wort „Ne-
benleistungen“ die Wörter „(z. B. Entgelt für Küchen-
einbauten in Studentenwohnungen oder für PKW-
Stellplätze)“ eingefügt.

4

In Nummer 2.4.2 Satz 2 Buchstabe b und in Satz 4 wird 
jeweils das Wort „Ausgangsmiete“ durch das Wort „Be-
willigungsmiete“ ersetzt.

5

In Nummer 2.4.3 Satz 1 werden die Wörter „In der För-
derzusage ist sicherzustellen, dass“ durch die Wörter 
„Neben der Miete darf für“ ersetzt und im zweiten Halb-
satz werden die Wörter „nur niederschwellig sind und 
das Entgelt den Betrag von 35 Euro pro Haushalt monat-
lich nicht überschreitet“  durch die Wörter „ein Entgelt 
in Höhe von bis zu 35 Euro monatlich pro Haushalt er-
hoben werden“ ersetzt.
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6

In Nummer 2.5.2.5 wird nach dem Wort „Mieteinfamili-
enhäuser“ folgende Angabe  eingefügt „(eigenheimähnli-
che, familienfreundliche Bauform mit dazugehörigem 
Garten oder Grünfl ächenanteil)“.

7

Nach Nummer 2.5.2.5 wird folgende neue Nummer 
2.5.2.6 angefügt:

„2.5.2.6 Zusatzdarlehen für Passivhäuser

Für Mietwohnungen mit Passivhausstandard (Nummer 
1.7 Satz 5 Anlage 1) wird ein Zusatzdarlehen in Höhe 
von 50 Euro pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfl äche 
gewährt.“

8

Nummer 5.1.4 wird wie folgt neu gefasst:

„5.1.4  Der Erwerb von 

  a)  vorhandenen Eigenheimen und 

  b)  vorhandenem zur Selbstnutzung bestimmtem 
Wohneigentum in der Bauform von Doppel- 
und Reihenhäusern, 

   die nicht mindestens den energetischen Anforde-
rungen der Nummer 2.2 Satz 2 der Anlage 1 ent-
sprechen, in Kombination mit Maßnahmen zum 
Zweck der energetischen Verbesserung und ande-
rer Wohnwertverbesserungen des Förderobjekts 
(Kombimodell).

   Bei der Förderung nach Buchstabe b muss mit 
dem Förderantrag das Protokoll der Eigentümer-
versammlung vorgelegt werden, aus dem sich die 
Zustimmung aller Miteigentümer zu den bauli-
chen Veränderungen ergibt oder der Nachweis er-
bracht werden, dass das Zustimmungserfordernis 
wirksam abbedungen ist (z. B. mit der Teilungser-
klärung).“

9

In Nummer 5.4.1 Satz 3 Buchstabe b wird der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgender  Buchstabe c an-
gefügt: 

„c)  10 000 Euro für barrierefreie Objekte entsprechend 
Nummern 1.2.1 Buchstaben a bis d, 1.2.2 und 1.2.3 
der Anlage 1.“

10

In Nummer 5.4.2 wird innerhalb der Klammer nach der 
Angabe „Nummer 5.4.1“ die Angabe „Satz 2 Buchstaben 
a und b“ angefügt.

11

In Nummer 5.7 Satz 4 werden die Angaben „725“, „935“ 
und „235“ durch die Angaben „740“, „955“ und „240“ 
ersetzt.

12

Nummer 7.3.1 Satz 1 Buchstabe a Satz 1 wird wie folgt 
neu gefasst:

„Das Baudarlehen ist ab Bezugsfertigkeit mit 0,5 v. H. 
pro Jahr zu verzinsen (Zinskategorie 1).“

13

In Nummer 10.1 wird die Angabe „27. Januar 2011“ 
durch die Angabe „19. Januar 2012“ ersetzt.

14

Nummer 10.2 wird wie folgt neu gefasst:

„10.2   Übergangsregelung

   Für Förderanträge, die vor dem 19. Januar 2012 
gestellt und – soweit es Eigentumsmaßnahmen be-
trifft – zur Wahrung des Stichtags in die Antrags-
eingangsliste eingetragen worden sind, fi nden 
weiterhin diese Bestimmungen in der Fassung 
vom 27. Januar 2011 einschließlich der Über-
gangsregelung, zuletzt geändert am 22. Juli 2011, 
Anwendung.“

15
In Anlage 1 Nummer 1.1.2 wird folgender Satz angefügt:

„Planungen von Bauvorhaben mit mehr als 25 Wohnun-
gen an einem Hauseingang sind mit dem für das Woh-
nungswesen zuständigen Ministerium abzustimmen.“

16

In Anlage 1 Nummer 1.1.4 Satz 1 werden die Wörter „150 
geförderte Mietwohnungen“ durch die Wörter „100 Miet-
wohnungen, davon mindestens 50 gefördert“ ersetzt.

17

Anlage 1 Nummer 1.2.1 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden die Buchstaben a bis e wie folgt neu 
gefasst:

 „a)  der Haupteingang des Gebäudes leicht auffindbar 
und barrierefrei erreichbar (Nummer 4.2.3 DIN 
18040 Teil 2) ist, Erdgeschosswohnungen und 
Aufzüge von der öffentlichen Verkehrsfl äche aus 
stufen- und schwellenlos zugänglich sind,

 b)  innerhalb der Wohnung keine Stufen, Schwellen 
oder unteren Türanschläge vorhanden sind und 
der Freisitz stufen- und schwellenlos erreichbar 
ist,

 c)  in jeder Wohnung mindestens ein Sanitärraum vor-
handen ist, der den Vorgaben der Nummern 5.5.1 
bis 5.5.5 der DIN 18040 Teil 2 (jeweils ohne Mar-
kierung R) entspricht (barrierefreier Sanitärraum), 

 d)  alle Bewegungsfl ächen, die lichten Tür- und 
Durchgangsbreiten einschließlich der Türen zu 
den Freisitzen sowie alle Rampen der DIN 18040 
Teil 2 (jeweils ohne Markierung R) entsprechen,

 e)  die äußere Erschließung des Gebäudes den Num-
mern 4.2.1 und 4.2.2 der DIN 18040 Teil 2 ent-
spricht.“

b)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

  „Die Aufzugsanlage muss der Nummer 4.3.5 der DIN 
18040 Teil 2 entsprechen.“

c)  Der letzte Satz wird durch folgende Sätze ersetzt: 

  „Wohnungen für Rollstuhlnutzer müssen stufen- und 
schwellenlos erreichbar sein. Bei der Planung solcher 
Wohnungen sind zusätzliche Anforderungen der DIN 
18040 Teil 2 an Türen gemäß Nummer 4.3.3, an die 
barrierefreie Erreichbarkeit von Bedienelementen ge-
mäß Nummer 4.5.2 Satz 2 und alle mit R gekenn-
zeichneten Regelungen zu beachten. Bedienelemente 
und Stützen im Sinne der Nummer 5.5.3 Sätze 5 bis 8 
der DIN 18040 Teil 2 müssen nicht eingebaut werden, 
aber nachrüstbar sein.“

18

In Anlage 1 Nummer 1.2.2 werden die Wörter „stufen-
lose Erreichbarkeit“ ersetzt durch die Wörter „barriere-
freie Erreichbarkeit und/oder die stufen- und schwellen-
lose Zugänglichkeit“ und die Wörter „oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand“ gestrichen.

19

Anlage 1 Nummer 1.2.3 wird wie folgt neu gefasst:

„1.2.3  Die Bewilligungsbehörden können Abweichungen 
von Nummer 1.2.1 Buchstabe b zulassen, wenn 
Stufen, Schwellen oder untere Türanschläge tech-
nisch unabdingbar und nicht höher als zwei Zen-
timeter sind. Mieteinfamilienhäuser und Maiso-
nettewohnungen dürfen – abweichend von Num-
mer 1.2.1 – gefördert werden, wenn die Barriere-
freiheit gemäß Nummer 1.2.1 Buchstaben a bis e 
nur im Erdgeschoss bzw. im Eingangsgeschoss er-
füllt wird und in diesem Geschoss die Küche, ein 
Sanitärraum, der den Anforderungen der Nummer 
1.2.1 Anlage 1 Buchstabe c entspricht und min-
destens ein Wohnraum liegen. Der barrierefreie 
Sanitärraum darf auch in einem anderen Geschoss 
liegen, sofern eine Treppe dorthin führt, die mit 
einem Treppenlift nachgerüstet werden oder die 
barrierefreie Zugänglichkeit auf andere Weise 
hergestellt werden kann.“
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20
Anlage 1 Nummer 1.2.4 wird wie folgt neu gefasst:

„1.2.4  Auf dem vollständig ausgeführten niveaugleichen 
Duschplatz darf eine demontierbare Badewanne 
oder Duschtasse aufgesetzt werden.“ 

21
Anlage 1 Nummer 1.3.1 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 wird nach dem Wort „geeignet“ die Angabe 
„ , von guter Wohnqualität“ eingefügt.

b)  Dem letzten Satz wird folgender neuer Satz angefügt:

  „Jede geförderte Wohnung ist mit einem Freisitz (Bal-
kon, Terrasse oder Loggia) auszustatten und muss über 
der Geländeoberfl äche im Sinne des § 2 Absatz 6 der 
Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen liegen.“

22
In Anlage 1 Nummer 1.3.2 Satz 5 werden die Wörter 
„Rollstuhlfahrerinnen oder Rollstuhlfahrern“ durch das 
Wort „Rollstuhlnutzern“ ersetzt.

23
In Anlage 1 Nummer 1.4.1 Satz 3 und Satz 6 Tabelle 
wird jeweils das Wort „Rollstuhlfahrer“ durch das Wort 
„Rollstuhlnutzer“ ersetzt.

24
In Anlage 1 Nummer 1.4.4 wird die Angabe „Rollstuhl-
fahrerinnen oder Rollstuhlfahrer gemäß DIN 18025 
Teil 1“ durch das Wort „Rollstuhlnutzer“ ersetzt. 

25

Anlage 1 Nummer 2.2 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 2 Buchstabe c wird das Wort „Energieausweis“ 
durch das Wort „Energiebedarfsausweis“ ersetzt.

b)  In Satz 3 werden die Wörter „von Eigenheimen“ und 
„bauteilbezogenen“ gestrichen.

c)  Satz 4 wird aufgehoben.

d)  Die alten Sätze 5 bis 11 werden durch folgende Sätze 
ersetzt:

  „Alternativ zum Verfahren nach Satz 3 ist der Antrag-
steller in der Förderzusage zu verpfl ichten, innerhalb 
eines Jahres nach Erteilung der Förderzusage den 
Nachweis zu erbringen, dass Maßnahmen durchgeführt 
worden sind, die gewährleisten, dass die Anforderungen 
nach § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV 2009 erfüllt werden. Die 
Planung geeigneter Maßnahmen ist mit Antragstellung 
nachzuweisen. Der Nachweis ihrer Eignung ist mit ei-
nem Energiebedarfsausweis nach EnEV 2009 zu führen, 
der die geplanten Maßnahmen berücksichtigt. 

  Die voraussichtlichen Kosten der Maßnahmen nach 
Satz 3 oder 4 sind durch Kostenvoranschläge oder 
durch qualifi zierte Kostenaufstellung anzugeben. Die 
Bewilligungsbehörde prüft die Angemessenheit und 
die sachliche und rechnerische Richtigkeit.

  Die Maßnahmen dürfen nicht in Selbsthilfe durchge-
führt werden. Die Durchführung ist mittels Rechnung 
des mit der Durchführung Beauftragten und Unter-
nehmererklärung in Form der Anlage 2 und/oder 3 
der Verordnung zur Umsetzung der Energieeinspar-
verordnung (EnEV-UVO) vom 31. Mai 2003 (GV. 
NRW. S. 210, ber. S. 367), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 26. November 2009 (GV. NRW. S. 633/
SGV. NRW. 75), nachzuweisen.“

26

In Anlage 1 Nummer 3.4.4 Satz 2 werden die Wörter „mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ durch die 
Wörter „nach derzeitigem Erkenntnisstand“ ersetzt.

27

In Anlage 2 Nummer 1.3 Satz 5 wird die Angabe „22,00“ 
durch die Angabe „22,60“ und die Angabe „26,00“ durch 
die Angabe „26,70“ ersetzt.

28

In Anlage 2 Nummer 2.2.3 Satz 2 wird das Wort „Erb-
baurechtsverordnung“ durch das Wort „Erbbaurechts-
gesetz“ ersetzt.

29

Im Anhang wird Tabelle 1 wie folgt neu gefasst:

Anhang:  Tabelle 1. Zuordnung der Gemeinden zu den 
Kostenkategorien bei der Förderung selbstge-
nutzten Wohneigentums und zu den Mietni-
veaus bei der Förderung von Mietwohnungen

Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

A   
Aachen 3 4
Ahaus 1 2
Ahlen 1 2
Aldenhoven 1 2
Alfter 3 4
Alpen 2 3
Alsdorf 1 2
Altena 1 1
Altenbeken 1 2
Altenberge 1 3
Anröchte 1 1
Arnsberg 1 2
Ascheberg 1 3
Attendorn 2 3
Augustdorf 1 2
   
B   
Bad Berleburg 2 2
Bad Driburg 1 1
Bad Honnef 3 4
Bad Laasphe 1 2
Bad Lippspringe 2 3
Bad Münstereifel 1 2
Bad Oeynhausen 1 2
Bad Salzufl en 2 3
Bad Sassendorf 2 3
Bad Wünnenberg 1 1
Baesweiler 2 3
Balve 1 2
Barntrup 1 1
Beckum 1 2
Bedburg 2 3
Bedburg-Hau 2 2
Beelen 1 2
Bergheim 2 3
Bergisch Gladbach 3 4
Bergkamen 1 2
Bergneustadt 1 2
Bestwig 1 1
Beverungen 1 1
Bielefeld 2 3
Billerbeck 1 2
Blankenheim 1 1
Blomberg 1 1
Bocholt 2 3
Bochum 3 3
Bönen 2 2
Bonn 3 4
Borchen 1 2
Borgentreich 1 1
Borgholzhausen 1 2
Borken 1 3
Bornheim 2 4
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Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

Bottrop 3 3
Brakel 1 1
Breckerfeld 2 3
Brilon 1 1
Brüggen 2 3
Brühl 3 4
Bünde 1 2
Burbach 1 2
Büren 1 1
Burscheid 3 4 

C   
Castrop-Rauxel 2 3
Coesfeld 2 3

D   
Dahlem 1 1
Datteln 2 2
Delbrück 1 3
Detmold 2 2
Dinslaken 3 3
Dörentrup 1 1
Dormagen 3 4
Dorsten 2 3
Dortmund 2 3
Drensteinfurt 1 3
Drolshagen 1 2
Duisburg 3 3
Dülmen 2 3
Düren 1 2
Düsseldorf 3 4

E   
Eitorf 1 2
Elsdorf 1 3
Emmerich am Rhein 2 3
Emsdetten 2 2
Engelskirchen 2 2
Enger 1 2
Ennepetal 2 3
Ennigerloh 1 2
Ense 1 2
Erftstadt 2 4
Erkelenz 2 3
Erkrath 3 4
Erndtebrück 1 1
Erwitte 1 2
Eschweiler 1 2
Eslohe (Sauerland) 1 1
Espelkamp 1 1
Essen 3 3
Euskirchen 2 3
Everswinkel 2 3
Extertal 1 1

F   
Finnentrop 1 1
Frechen 3 4
Freudenberg 2 3
Fröndenberg/Ruhr 1 2

Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

G   
Gangelt 1 2
Geilenkirchen 1 2
Geldern 2 3
Gelsenkirchen 2 2
Geseke 1 2
Gevelsberg 2 3
Gladbeck 2 3
Goch 1 3
Grefrath 2 3
Greven 1 3
Grevenbroich 2 4
Gronau (Westf.) 1 3
Gummersbach 1 2
Gütersloh 2 3

H   
Haan 3 4
Hagen 2 2
Halle (Westf.) 2 2
Hallenberg 1 1
Haltern am See 2 4
Halver 2 3
Hamm 1 3
Hamminkeln 2 3
Harsewinkel 2 3
Hattingen 3 3
Havixbeck 2 3
Heek 1 2
Heiden 2 3
Heiligenhaus 3 3
Heimbach 1 2
Heinsberg 1 2
Hellenthal 1 1
Hemer 1 3
Hennef (Sieg) 2 4
Herdecke 3 3
Herford 1 2
Herne 2 2
Herscheid 1 2
Herten 2 2
Herzebrock-Clarholz 1 3
Herzogenrath 2 3
Hiddenhausen 1 2
Hilchenbach 1 2
Hilden 3 4
Hille 1 1
Holzwickede 2 3
Hopsten 1 1
Horn-Bad Meinberg 1 1
Horstmar 1 2
Hörstel 1 2
Hövelhof 2 3
Höxter 1 1
Hückelhoven 1 2
Hückeswagen 2 3
Hüllhorst 1 2
Hünxe 2 3
Hürtgenwald 1 2
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Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

Hürth 3 4

I   
Ibbenbüren 1 2
Inden 1 2
Iserlohn 2 3
Isselburg 1 2
Issum 2 3

J   
Jüchen 2 3
Jülich 1 3

K   
Kaarst 3 4
Kalkar 1 2
Kall 1 2
Kalletal 1 1
Kamen 2 3
Kamp-Lintfort 1 3
Kempen 3 3
Kerken 2 3
Kerpen 2 4
Kevelaer 1 3
Kierspe 1 2
Kirchhundem 1 1
Kirchlengern 1 1
Kleve 2 3
Köln 3 4
Königswinter 3 4
Korschenbroich 3 4
Kranenburg 2 2
Krefeld 3 3
Kreuzau 1 3
Kreuztal 2 2
Kürten 2 4

L   
Ladbergen 1 3
Laer 1 2
Lage 1 2
Langenberg 1 2
Langenfeld (Rhld.) 3 4
Langerwehe 1 2
Legden 1 1
Leichlingen (Rhld.) 3 4
Lemgo 1 2
Lengerich 1 2
Lennestadt 1 2
Leopoldshöhe 2 3
Leverkusen 3 4
Lichtenau 1 1
Lienen 1 2
Lindlar 2 3
Linnich 1 2
Lippetal 1 1
Lippstadt 1 2
Lohmar 2 4
Löhne 1 2
Lotte 1 2

Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

Lübbecke 1 2
Lüdenscheid 2 3
Lüdinghausen 2 3
Lügde 1 1
Lünen 2 3

M   
Marienheide 1 2
Marienmünster 1 1
Marl 2 3
Marsberg 1 1
Mechernich 1 2
Meckenheim 2 4
Medebach 1 1
Meerbusch 3 4
Meinerzhagen 1 2
Menden (Sauerland) 1 3
Merzenich 1 3
Meschede 1 2
Metelen 1 1
Mettingen 1 2
Mettmann 3 4
Minden 1 2
Moers 3 3
Möhnesee 1 2
Mönchengladbach 2 3
Monheim am Rhein 3 4
Monschau 1 1
Morsbach 1 2
Much 1 3
Mülheim an der Ruhr 3 3
Münster 3 4

N   
Nachrodt-Wiblingwerde 1 2
Netphen 2 3
Nettersheim 1 2
Nettetal 2 3
Neuenkirchen 1 2
Neuenrade 1 2
Neukirchen-Vluyn 2 3
Neunkirchen 1 2
Neunkirchen-Seelscheid 2 3
Neuss 3 4
Nideggen 1 2
Niederkassel 3 4
Niederkrüchten 2 3
Niederzier 1 2
Nieheim 1 1
Nordkirchen 2 3
Nordwalde 1 2
Nörvenich 1 2
Nottuln 1 3
Nümbrecht 1 2

O   
Oberhausen 2 3
Ochtrup 1 2
Odenthal 3 4
Oelde 1 2



Ministerialblatt für das Land Nordrhein–Westfalen – Nr. 3 vom 10. Februar 2012 53

Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

Oer-Erkenschwick 2 3
Oerlinghausen 2 3
Olfen 2 3
Olpe 2 3
Olsberg 1 1
Ostbevern 1 3
Overath 2 4

P   
Paderborn 2 3
Petershagen 1 1
Plettenberg 1 1
Porta Westfalica 1 2
Preußisch Oldendorf 1 1
Pulheim 3 4

R   
Radevormwald 2 2
Raesfeld 2 3
Rahden 1 1
Ratingen 3 4
Recke 1 1
Recklinghausen 2 3
Rees 2 3
Reichshof 1 2
Reken 1 2
Remscheid 2 3
Rheda-Wiedenbrück 2 3
Rhede 2 3
Rheinbach 2 3
Rheinberg 2 3
Rheine 1 2
Rheurdt 2 3
Rietberg 1 2
Rödinghausen 1 1
Roetgen 2 3
Rommerskirchen 2 4
Rosendahl 1 1
Rösrath 3 4
Ruppichteroth 1 2
Rüthen 1 1

S   
Saerbeck 1 2
Salzkotten 1 2
Sankt Augustin 3 4
Sassenberg 1 2
Schalksmühle 1 2
Schermbeck 3 3
Schieder-Schwalenberg 1 1
Schlangen 1 2
Schleiden 1 1
Schloß Holte-Stuken-
brock 

1 3

Schmallenberg 1 1
Schöppingen 1 2
Schwalmtal 2 3
Schwelm 2 3
Schwerte 2 3
Selfkant 1 3

Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

Selm 1 3
Senden 2 3
Sendenhorst 1 3
Siegburg 3 4
Siegen 1 3
Simmerath 1 1
Soest 2 3
Solingen 3 3
Sonsbeck 1 3
Spenge 1 2
Sprockhövel 2 3
Stadtlohn 1 2
Steinfurt 1 2
Steinhagen 2 3
Steinheim 1 1
Stemwede 1 1
Stolberg (Rhld.) 2 2
Straelen 2 3
Südlohn 1 2
Sundern (Sauerland) 1 2
Swisttal 2 3
   
T   
Tecklenburg 2 2
Telgte 2 3
Titz 1 2
Tönisvorst 3 4
Troisdorf 2 4
   
U   
Übach-Palenberg 1 2
Uedem 1 2
Unna 2 3
   
V   
Velbert 3 3
Velen 1 2
Verl 2 3
Versmold 1 2
Vettweiß 1 2
Viersen 2 3
Vlotho 1 1
Voerde (Niederrhein) 2 3
Vreden 1 3
   
W   
Wachtberg 3 4
Wachtendonk 2 3
Wadersloh 1 1
Waldbröl 1 2
Waldfeucht 1 2
Waltrop 2 3
Warburg 1 1
Warendorf 1 3
Warstein 1 1
Wassenberg 1 3
Weeze 1 2
Wegberg 2 3
Weilerswist 2 3
Welver 1 2
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Gemeinde Kostenkategorie 
Wohneigentum

Mietniveau

Wenden 2 2
Werdohl 1 1
Werl 2 3
Wermelskirchen 3 3
Werne 2 3
Werther (Westf.) 1 3
Wesel 2 3
Wesseling 2 4
Westerkappeln 2 2
Wetter (Ruhr) 2 3
Wettringen 1 2
Wickede (Ruhr) 1 2
Wiehl 1 2
Willebadessen 1 1
Willich 3 4
Wilnsdorf 2 3
Windeck 1 1
Winterberg 1 1
Wipperfürth 2 3
Witten 2 3
Wülfrath 3 4
Wuppertal 3 3
Würselen 2 3
   
X   
Xanten 2 3
   
Z   
Zülpich 1 2

Anhang:  Tabelle 2. Kommunen, in denen ein Stadt-
bonus gewährt wird

Aachen Köln
Bielefeld Krefeld
Bochum Leverkusen
Bonn Lünen
Bottrop Mönchengladbach
Castrop-Rauxel Mülheim an der Ruhr
Dortmund Münster
Duisburg Neuss
Düsseldorf Oberhausen
Essen Paderborn
Gelsenkirchen Recklinghausen
Gladbeck Remscheid
Hagen Siegen
Hamm Solingen
Herne Witten
Herten Wuppertal

– MBl. NRW. 2012 S. 48

2370
Ermittlung der Einkommensverhältnisse nach 

§§ 13 bis 15 des Gesetzes zur Förderung und Nut-
zung von Wohnraum für das Land Nordrhein-

Westfalen (WFNG NRW)
(Einkommensermittlungserlass)

RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr– VIII.5 – 619.22 – 1037/11

v. 13. 1. 2012

Der RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr v. 
11. 12. 2009 (MBl. NRW. 2010 S. 3) wird wie folgt geän-
dert:

1.  In der Überschrift wird die Angabe „(Einkommenser-
mittlungserlass)“ durch die Angabe „(Einkommenser-
mittlungserlass – EEE)“ ersetzt.

2.  In Nummer 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Einnah-
meerzielung“ die Wörter „oder mit hinreichender Si-
cherheit innerhalb von 12 Monaten ab dem Monat der 
Antragstellung“ eingefügt.

3.  Nummer 3.1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „920 Euro“ 
durch die Angabe „1000 Euro“ ersetzt; Halbsatz 2 
wird aufgehoben.

  b)  Die Nummer 4 wird aufgehoben.

  c)  Es werden folgende Sätze angefügt:

   „Kinderbetreuungskosten sind nach Maßgabe der 
§§ 2 Absatz 2 Satz 1 und 10 Absatz 1 Nr. 5 des 
Einkommenssteuergesetzes Bestandteil des Jah-
reseinkommens. Entsprechend den einkommens-
steuerrechtlichen Vorgaben können sie bis zur 
Höhe von maximal 4.000,–- Euro abgezogen wer-
den.“

4.  In Nummer 3.2 Satz 1 wird die Angabe „(z. B. Zinser-
träge verschiedener Sparkonten)“ durch die Angabe 
„(z. B. mehrere Mieteinkünfte für verschiedene Woh-
nungen)“ ersetzt.

5.  Nummer 5.1 Satz 3 wird aufgehoben.

6.  Nummer 5.2 wird wie folgt geändert:

  a)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „Die zu betreuende hilfl ose Person steht einer 
schwerstpfl egebedürftigen Person der Pfl egestufe 
III gleich.“

  b)  Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Sätze 1 und 
2“ durch die Wörter „Sätze 1 bis 3“ ersetzt.

  c)  Satz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

   „Trotz Nichtanrechnung der Jahreseinkommens 
der hilfl osen Person ist dennoch das maßgebende 
Einkommen/Gesamteinkommen gemäß § 15 Ab-
satz 3 Nummer 4 um den anrechnungsfreien Be-
trag von 4.500,–- Euro für jede häuslich pfl egebe-
dürftige Person zu vermindern (§ 15 Abs. 3 
Nr. 4).“

7.  Nummer 7.2 wird wie folgt geändert:

  a)  Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „Das anrechenbare Jahreseinkommen des vergan-
genen Kalenderjahres (Zeitspanne vom 01.01. bis 
31.12. des Kalenderjahres vor dem Stichtag) ist 
regelmäßig in absoluter Höhe als Jahreseinkom-
men im Sinne des § 14 maßgebend.“

  b)  In Satz 3 werden nach den Wörtern „lediglich vo-
rübergehend“ die Wörter „für die Dauer von we-
niger als 12 Monaten“ eingefügt.

8.  Nummer 7.3 wird wie folgt geändert:

  a)  Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „Bei dauerhafter Änderung der Einkommensver-
hältnisse bis zu 12 Monaten vor oder ab dem An-
tragszeitpunkt werden anstelle des Vorjahresein-
kommens die aktuellen Einkommensverhältnisse 
durch Addition oder Multiplikation angetroffener 
oder zu erwartender Einkünfte auf ein fi ktives 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein–Westfalen – Nr. 3 vom 10. Februar 2012 55

Jahreseinkommen hochgerechnet.“

  b) Satz 2 wird aufgehoben.

  c)  Im neuen Satz 3 wird die Angabe „(z. B. Renten- 
oder Tariferhöhungen)“ durch die Angabe „(z. B. 
absehbare Erhöhung der Besoldungs-/Dienstal-
tersstufe für Beamte)“ ersetzt.

9.  Nummer 8.1 wird wie folgt geändert:

  a)  Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „Der pauschale Abzug wegen der Entrichtung von 
Steuern wird für alle einkommenssteuerpfl ichti-
gen Bestandteile des Jahreseinkommens gewährt, 
wenn mindestens von einem Teil des Einkommens 
Steuern tatsächlich entrichtet sind oder entrichtet 
werden.“

  b)  Es wird folgender Absatz angefügt:

   „Der pauschale Abzug wegen der Entrichtung von 
Steuern fällt auch an, wenn innerhalb der EU 
oder in einem Land, mit dem ein Doppelbesteue-
rungsabkommen besteht, auf die Auslandsein-
künfte ausländische Einkommensteuer entrichtet 
wurde.“

10.  In Nummer 9.2 werden die Sätze 3 bis 6 aufgehoben.

11.  Dieser Runderlass tritt am Tage nach seiner Veröf-
fentlichung in Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 54

238
Wohnraumnutzungsbestimmungen

(WNB)
RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr – VIII.5 – 619.22 – 1039/11
v. 13. 1. 2012

Der RdErl. des Ministeriums für Bauen und Verkehr v. 
12. 12. 2009 (MBl. NRW. 2010 S. 6) wird wie folgt geän-
dert:

1.  Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 2 wird die Angabe „(Nummer 3.1)“ gestri-
chen.

  b)  Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

   „Sie sind auch anwendbar auf Wohnraum, der 
nach dem Gesetz zur Förderung des Bergarbeiter-
wohnungsbaus im Kohlenbergbau (BergArbWo-
BauG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juli 1997 (BGBl. I S. 1942) als Bergarbeiter-
wohnung gefördert worden ist, sofern die Befug-
nis zum Erlass landesrechtlicher Regelungen den 
Ländern übertragen wurde.“

  c)  Der neue Satz 4 wird wie folgt geändert:

    aa)  Nach dem Wort „Pfl egewohnplätze“ wird das 
Wort „, Gruppenwohnungen“ gestrichen. 

    bb)  In Spiegelstrich 5 wird der Satzteil „Wohn-
raum, der nach dem Gesetz zur Förderung des 
Bergarbeiterwohnungsbaus im Kohlenberg-
bau (BergArbWoBauG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juli 1997 (BGBl. I 
S. 1942), zuletzt geändert durch Artikel 59 
der Verordnung vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2304), gefördert worden ist.“ 
durch den Satzteil „Bergarbeiterwohnungen, 
solange nicht die Befugnis zum Erlass landes-
rechtlicher Regelungen dem Land übertragen 
wurde.“ ersetzt.

2.  Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

  a) Satz 1 wird aufgehoben.

  b)  Im neuen Satz 1 werden nach dem Wort „Soweit“ 
die Wörter „bei der Förderung von Wohnheimen, 
Pfl egewohnplätzen und Pfl egeheimen“ eingefügt.

3.  In Nummer 2.2 Satz 3 werden nach dem Wort „zäh-

len“ die Wörter „in den Fällen der Nummer 1.1 Satz 4 
Spiegelstrich 5“ eingefügt.

4.  In Nummer 5 Satz 1 wird die Angabe „(Einkom-
mensermittlungserlass)“ durch die Angabe „(Einkom-
mensermittlungserlass – EEE)“ ersetzt.

5.  In Nummer 6.1 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort 
„nichtig“ durch das Wort „unwirksam“ ersetzt und 
die Wörter „, soweit höherrangiges Recht dem nicht 
entgegensteht (vgl. § 551 BGB zur Sicherheitsleis-
tung)“ werden gestrichen.

6.  In Nummer 7.3 wird die Angabe „Zu Absatz 3:“ durch 
die Angabe „Zu Absätzen 3 und 4:“ ersetzt.

7.  In Nummer 7.4 wird die Angabe „Zu Absatz 4:“ durch 
die Angabe „Zu Absatz 5:“ ersetzt.

8.  Nummer 8.1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 9 werden nach dem Wort „Gültigkeits-
dauer“ die Wörter „einer Freizügigkeitsbescheini-
gung,“ eingefügt und die Wörter „die Verlänge-
rung des Aufenthaltstitels oder der Duldung“ 
durch die Wörter „deren Verlängerung“ ersetzt.

  b)  In Satz 13 wird nach dem Wort „Berufstätigkeit“ 
das Komma durch einen Punkt ersetzt; die Wörter 
„ferner, wenn der wohnungssuchende Haushalt 
wegen vorhandenen Vermögens nicht auf eine ge-
förderte Wohnung angewiesen ist.“ werden gestri-
chen.

9.  Nummer 8.2 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 5 wird die Angabe „(§ 17 Absatz 6 Satz 3)“ 
durch die Angabe „(§ 17 Absatz 7 Satz 3)“ ersetzt.

  b)  In Satz 6 werden nach der Angabe „(§ 29 Nummer 
7)“ die Wörter „und eingetragenen Lebenspart-
nerschaften (vgl. § 15 Absatz 3 Nummer 5)“ ein-
gefügt und die Wörter „ab vollendetem 6. Lebens-
jahr.“ durch die Wörter „wenn innerhalb der Gül-
tigkeitsdauer des WBS das 6. Lebensjahr mindes-
tens eines der Kinder vollendet wird, ferner Eltern 
für den besuchsweisen Aufenthalt von einem oder 
mehreren außerhalb des Haushalt lebenden nicht 
volljährigen Kindern.“ ersetzt.

10.  Nummer 8.3.1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 4 wird die Angabe „(§ 19 Absatz 3 Num-
mer 3)“ durch die Angabe „(§ 19 Absatz 2 Num-
mer 3)“ ersetzt.

  b)  In Satz 5 werden die Angabe „§ 19 Absatz 3“ 
durch die Angabe „§ 19 Absatz 2“ und die Angabe 
„(§ 19 Absatz 4)“ durch die Angabe „(§ 19 Absatz 
3)“ ersetzt.

  c)  In Satz 6 wird die Angabe „(vgl. § 19 Absatz 4 
Satz 2)“ durch die Angabe „(vgl. § 19 Absatz 3 
Satz 2)“ ersetzt.

11.  In Nummer 8.3.2 Satz 1 wird nach dem Wort „Neu-
baumietenverordnung“ das Wort „von“ gestrichen.

12.  In Nummer 9.1 Satz 2 Spiegelstrich 4 wird nach der 
Angabe „§ 19 Absatz 2“ die Angabe „ Nummer 4“ 
eingefügt.

13.  Nummer 9.2 wird aufgehoben. Die bisherigen Num-
mern „9.3“ bis „9.3.7“ werden Nummern „9.2“ bis 
„9.2.7“.

14.  In der neuen Nummer 9.2 wird die Angabe „Zu Ab-
satz 3:“ durch die Angabe „Zu Absatz 2:“ ersetzt.

15.  Nach Nummer 9.2.7 Satz 1 wird oberhalb des bisheri-
gen Satzes 2 die Nummer „9.3“ eingefügt. Die neue 
Nummer 9.3 wird wie folgt geändert:

  a)  In Spiegelstrich 1 wird nach den Wörtern „voll-
ständig gedeckt ist“ ein Komma eingefügt.

  b)  Nach Spiegelstrich 1 wird folgender Spiegelstrich 
2 eingefügt:

   „– die Wohnung in einem durch soziale Miss-
stände benachteiligten Gebiet liegt oder das 
Wohnquartier einen besonderen Entwicklungsbe-
darf im Sinne des § 171 e Absatz 2 Baugesetzbuch 
aufweist“.
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 c)  Nach Satz 2 wird nach einem Absatz folgender 
neuer Satz 3 eingefügt:

   „Ist die zuständige Stelle eine Kreisverwaltung, so 
soll ihre Entscheidung mit der von der Freistel-
lung betroffenen kreisangehörigen Gemeinde ab-
gestimmt werden.“; der bisherige Satz 3 wird als 
neuer Satz 4 unmittelbar an den neuen Satz 3 an-
gefügt.

16.  In Nummer 9.4 wird die Angabe „Zu Absatz 4:“ durch 
die Angabe „Zu Absatz 3:“ ersetzt. 

17.  Nummer 9.4.4 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 19 Absatz 3 Num-
mer 3“ durch die Angabe „§ 19 Absatz 2 Nummer 
3“ ersetzt.

  b)  In den Sätzen 9, 13 und 16 wird jeweils das Wort 
„Besetzungsrechts“ durch das Wort „Belegungs-
rechts“ ersetzt.

  c)  In Satz 17 wird das Wort „des“ durch das Wort 
„eines“ ersetzt.

18.  Nummer 9.4.5 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 6 wird die Angabe „§ 19 Absatz 4“ durch 
die Angabe „§ 19 Absatz 3“ ersetzt.

  b)  Die Sätze 10 bis 12 werden aufgehoben.

19.  In Nummer 10.2 werden die Sätze 1 und 2 aufgeho-
ben.

20.  In Nummer 11.1 werden die Sätze 1 und 2 aufgehoben.

21.  In Nummer 11.3 Satz 1 wird das Wort „auch“ gestri-
chen.

22.  Nummer 11.4 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 3 Spiegelstrich 1 werden die Wörter „Die 
für die Wohnung als Darlehen bewilligten Förder-
mittel sind“ durch die Wörter „Wird die Geneh-
migung unbefristet erteilt, so sind die als Darle-
hen bewilligten Fördermittel“ ersetzt.

  b)  Der letzte Satz „Zur Einziehung des Förderaus-
gleichs: vgl. Nummer 9.4.3“ wird ohne Absatz un-
mittelbar an den vierten Absatz angefügt. 

  c)  Nach dem 4. Absatz wird folgender Absatz ange-
fügt:

   „Als Förderausgleich angemessener Art und Weise 
kann anstelle von Mittelrückzahlung und Ab-
standssumme auch ein vertragliches Belegungs-
recht an Ersatzwohnraum im Erstbezug begrün-
det werden. Die Nummer 9.4.4 Sätze 3 bis 10, 14 
und 17 bis 20 fi nden entsprechende Anwendung.“

23.  Nummer 11.5 wird wie folgt geändert:

  a)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2; der bishe-
rige Absatz 2 wird Absatz 1. 

  b)  Der neue Satz 5 entfällt. Die anschließenden bis-
herigen Sätze 6 bis 9 werden Sätze 5 bis 8.

  c)  Satz 7 wird wie folgt neu gefasst:

   „Wird geförderter Wohnraum, für den die Förder-
mittel noch valutieren, unter wesentlichem Bau-
aufwand aus- oder umgebaut (§ 8 Abs. 1 Num-
mern 3 und 4), so besteht seine Zweckbestimmung 
fort oder geht auf den neu geschaffenen Wohn-
raum über (§ 21 Abs. 5).“

24.  Nummer 12.2 wird wie folgt geändert:

  a)  Es wird folgender neuer Satz 1 eingefügt:

   „Absatz 2 ist anwendbar auf öffentlich geförder-
ten Wohnraum im Sinne des WoBindG und den 
nach dem WFNG NRW geförderten Wohnraum, 
sofern die Förderzusage keine abweichende Rege-
lung enthält.“

  b)  Die bisherigen Sätze 1 bis 5 werden Sätze 2 bis 6.

25.  In Nummer 13.1 Satz 1 wird die Angabe „§ 23 Absatz 
1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 23 Absatz 1 Satz 3“ 
ersetzt.

26.  In Nummer 13.2 wird Satz 2 aufgehoben.

27.  Nr. 13.3 wird wie folgt geändert:

  a)  Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:

   „Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 endet 
die Zweckbindung von Miet- oder Genossen-
schaftswohnraum spätestens mit Ablauf des drit-
ten Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr der 
grundbuchlichen Löschung oder der Mittelrück-
zahlung.“

  b)  Der bisherige Satz 4 folgt nach einem Absatz als 
Satz 5; die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 
6 und 7.

28.  In Nummer 14 Satz 1 wird das Wort „künftige“ ge-
strichen.

29.  In Nummer 15.1.1 Satz 1 wird nach den Wörtern 
„WFNG NRW“ die Angabe „(einschließlich der seit 
dem 1. 1. 2010 geförderten Wohnheime)“ eingefügt.

30.  In Nummer 15.2.1 Satz 2 werden nach den Wörtern 
„entsprechend den Bestimmungen“ die Wörter „der 
Förderzusage oder“ eingefügt.

31.  Nummer 15.3.1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 5 wird die Angabe „15.22“ durch die An-
gabe „15.2.2“ ersetzt.

  b)  In Satz 10 werden die Wörter „das Gemeindeprü-
fungsamt“ durch die Wörter „die Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW“ ersetzt.

32.  Nummer 15.3.2 wird wie folgt geändert:

  a)  In Buchstabe g) wird die Angabe „(§ 19 Absatz 3 
Nummer 1 bis 4)“ durch die Angabe „(§ 19 Absatz 
2 Nummern 1 bis 4)“ ersetzt.

  b)  Buchstabe j) wird wie folgt neu gefasst:

    „j) nähere Erläuterungen zur Ein- und Durch-
führung von Benennungsrechten (§ 17 Absatz 4).“

33.  Nummer 16.2.3 wird wie folgt geändert:

  a)  Nach dem Wort „Besetzungsrecht“ werden die 
Wörter „oder einem Benennungsrecht“ eingefügt.

  b)  Die Angabe „(§ 17 Abs. 2, 3, 5 oder 6)“ wird durch 
die Angabe „(§ 17 Abs. 2, 3, 6 oder 7)“ ersetzt.

34.  Nummer 16.2.6 wird wie folgt geändert:

  a)  Im ersten Halbsatz wird die Angabe „§§ 8 a, 8 b 
oder 9“ durch die Angabe „§§ 8, 8 a, 8 b oder 9“ 
ersetzt.

  b)  In Buchstabe d) werden die Wörter „des in Num-
mer 16.2.5 geregelten Falles“ durch die Wörter 
„der in Nummer 16.2.5 geregelten Fälle“ ersetzt.

35.  Nummer 16.3 wird wie folgt geändert:

  a)  Es wird folgender neuer Satz 6 eingefügt:

   „Sie können entfallen, wenn die verfügungsbe-
rechtigte Person unverzüglich nach der Belehrung 
der zuständigen Stelle über den Verstoß die not-
wendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
bestimmungsgemäßen Nutzung durchführt und 
die bestimmungswidrige Verwendung des Wohn-
raums insgesamt nicht länger als 6 Monate ange-
dauert hat.“

  b)  Der bisherige Satz 6 wird Satz 7. 

  c)  In Satz 7 werden nach den Wörtern „abweichend 
von“ die Wörter „Satz 6 und“ eingefügt.

36.  In Nummer 16.4 wird Satz 2 aufgehoben; die bisheri-
gen Sätze 3 bis 6 werden Sätze 2 bis 5.

37.  Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 55
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II.

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik der Philippinen 

in Frankfurt am Main
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 03.09 – 1/12 

v. 4. 1. 2012

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik der Philippinen in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn Raul M. Santiago 
Jr. am 4. Januar 2012 das Exequatur als Generalkonsul 
erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Thüringen.

Das der bisherigen Generalkonsulin, Frau Maria Cleofe 
Natividad, am 28. Mai 2010 erteilte Exequatur ist erlo-
schen.

– MBl. NRW. 2012 S. 57

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

7. Tagung der 13. Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 23. 1. 2012

Die Einberufung mit Tagesordnung zur 7. Tagung der 
13. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe am 
1. März 2012, 10.00 Uhr in Münster, Plenarsaal des Lan-
deshauses, Freiherr-vom-Stein-Platz 1, ist im Internet 
unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Bekanntma-
chungen öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 23. Januar 2012

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– MBl. NRW. 2012 S. 57

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 

3. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung 
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen in 

der 11. Wahlperiode
Bek. d. Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 

v. 24. 1. 2012

Die 3. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen in der 11. Wahlperiode 
fi ndet am 

Mittwoch, den 25. April 2012 

im „Seminarraum 035/036“ der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen – Regionaldirektion Rheinland -, Heyestraße 
99, 40625 Düsseldorf, statt.

Beginn der Sitzung: 11.30 Uhr

Düsseldorf, den 24. Januar 2012

Martin  B i e w a l d
Vorsitzender der Vertreterversammlung

– MBl. NRW. 2012 S. 57

Landschaftsverband Rheinland

9. Sitzung
der 13. Landschaftsversammlung Rheinland

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 1. 2. 2012

Die 9. Sitzung der 13. Landschaftsversammlung Rhein-
land fi ndet

am  Montag, 13. Februar 2012, 10.00 Uhr

in  Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1
  Sitzungsraum: Rhein

statt. 

T a g e s o r d n u n g

1.  Anerkennung der Tagesordnung

2. Verpfl ichtung neuer Mitglieder

3. Umbesetzung in den Ausschüssen 

4.  Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses 
über die Prüfung des Gesamtabschlusses und den 
Gesamtlagebericht des Landschaftsverbandes 
Rheinland für das Haushaltsjahr 2010

5.  Bestätigung des Gesamtabschlusses zum 31. De-
zember 2010 des Landschaftsverbandes Rheinland 
und Entlastung der LVR-Direktorin gemäß § 116 
GO NRW i. V. m. § 96 GO NRW

6.  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 mit 
Haushaltsplan und Anlagen

6.1   Anfragen zum Haushalt

6.2  Anträge zum Haushalt

6.3  Einwendungen gegen die Haushaltssatzung des 
Landschaftsverbandes Rheinland für das Haus-
haltsjahr 2012

6.4  Haushaltssatzung des LVR mit Haushaltsplan, 
Stellenplan und sonstigen Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2012

6.5  Wirtschaftsplanentwürfe 2012

6.5.1  Wirtschaftsplanentwurf 2012 LVR-InfoKom ein-
schließlich des Veränderungsnachweises

6.5.2  Wirtschaftsplanentwurf 2012 sowie der Verände-
rungsnachweis zum Wirtschaftsplan 2012 der LVR-
Jugendhilfe Rheinland

6.5.3  Wirtschaftsplanentwürfe 2012 sowie Verände-
rungsnachweise zu den Wirtschaftsplänen 2012 des 
LVR-Klinikverbundes

6.5.4  Wirtschaftsplanentwürfe 2012 sowie Verände-
rungsnachweise zu den Wirtschaftsplänen 2012 der 
LVR-HPH-Netze Niederrhein, Ost und West

7. Fragen und Anfragen

Köln, den 1. Februar 2012

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2012 S. 57
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